


 

Die Angaben entsprechen der Wahrheit und werden von mir bereits vor Zuteilung einer Wohnung nachgewiesen. Unrichtige Angaben führen zu einer Rückreihung meiner Anmeldung. Im Sinne 
des § 18 Abs.1 Z.1 des Datenschutzgesetzes, BGBl. Nr. 565/1978, stimme ich zu, daß die in diesem Bogen enthaltenen Daten zum Zwecke eines effizienten Mitteleinsatzes im geförderten Wohn-
bau an das Amt der Oö. Landesregierung übermittelt werden. Dieser Antrag erlischt automatisch nach Ablauf 12 Monaten. Änderungen der persönlichen Daten sind unverzüglich zu melden! 


